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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1984

Norm

stmk JagdG §70

stmk JagdG §78

Rechtssatz

Die Bestimmungen des Steiermärkischen Jagdgesetzes 1954 über die Haftung für Jagdschäden und Wildschäden (§§ 70

5) regeln lediglich die Haftung des zur Ausübung der Jagd Berechtigten dem geschädigten Grundbesitzer gegenüber.

Das in den §§ 78 5 leg cit geregelte Schiedsgericht und dessen Verfahren erstrecken sich nur auf derartige

Ersatzansprüche.
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